
 

Handlungsleitfaden 

 
 
 

 

Was tun, wenn Sie ein komisches Gefühl haben und ... 

 
… ein Verdacht entsteht? 

Sie beobachten, dass sich ein Kind auffällig 

verhält. Es kann auch sein, dass Sie von je- 

mandem etwas über eine grenzverletzende 

Situation erzählt bekommen oder sich gar 

ein Kind / Jugendliche(r) Ihnen gegenüber 

anvertraut. 
 

Beobachten und wahrnehmen 

Beobachten Sie das Kind/ den Jugendli- 

chen und nehmen Sie Ihre eigene Wahr- 

nehmung ernst, auch wenn Sie zunächst 

„nur ein komisches Gefühl“ haben. 
 

Situation besprechen 

Es ist wichtig, mit einer Vermutung 

nicht alleine zu bleiben. Sprechen Sie 

mit einer Vertrauensperson im Team 

bzw. der zuständigen Leitung oder einer 

Fachberatungsstelle. Gemeinsam sollte 

abgewogen werden, welche nächsten 

Schritte zu tun sind. 

 
Dokumentieren 

Dokumentieren Sie knapp und zeitnah 

die Fakten und Ihre Beobachtungen 

(wer, wo, was, wie, wann). Ihre Vermu- 

tungen können Sie ebenfalls aufschrei- 

ben, sollten diese aber als solche kennt- 

lich machen. Eine gute Dokumentation 

kann in einem möglichen Strafverfahren 

hilfreich sein. 
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Achtung 

Wenn Sie mit einem Verdacht auf 

sexualisierte Gewalt konfrontiert sind, 

ist das Gefühl von Sprach- und Hilflosig- 

keit völlig normal und kein Zeichen von 

Versagen. 

Es ist wichtig, in dieser Situation für die 

eigene Entlastung zu sorgen. 

 
Dranbleiben 

Auch wenn sich jetzt andere Akteure 

um den Verfahrensablauf kümmern, 

verlieren Sie das betroffene Kind, bzw. 

den Jugendlichen nicht aus dem Auge. 

Bleiben Sie im Rahmen Ihrer Möglich- 

keiten im Kontakt. Reduzieren Sie das 

Kind/den Jugendlichen nicht nur auf 

seine Opferrolle. Es möchte trotz allem 

„normal“ behandelt werden. 

 
Weiterleiten 

Eine begründete Vermutung gegen 

einen haupt- oder ehrenamtlich 

Mitarbeitenden, einen Kleriker oder 

ein Ordensmitglied ist umgehend 

der Interventionsbeauftragten des 

Bistums zu melden: 

intervention@bistum-fulda.de 

Verantwortung abgeben 

Die hauptamtliche Leitung bzw. die 

Präventionsfachkraft der Pfarrei ist 

für den weiteren Prozessverlauf 

verantwortlich, d.h. sprechen Sie 

alle weiteren Schritte mit der zu- 

ständigen Person ab und klären Sie 

miteinander, wer was tun soll! 

mailto:intervention@bistum-fulda.de


Ein Kind/Jugendlicher 
teilt sich Ihnen mit 

Handeln Sie besonnen! 

Beobachten und wahrnehmen 
 

beobachten Sie das Kind / den Ju- 
gendlichen 

 
nehmen Sie Ihre eigene 
Wahrnehmung ernst 

 
beziehen Sie eine Vertrauensperson ein 

Zuhören und ernst nehmen 
 

Versichern Sie, dass das Kind / der 
Jugendliche keine Schuld an den 
Geschehnissen hat 

 
besprechen Sie die weiteren Schritte 
und machen Sie diese transparent 

 
Dokumentieren Sie kurz: wer, wo, was, wie, wann 

Risikoabschätzung mit Hilfe einer insoweit 
erfah- renen Fachkraft oder Fachberatungsstelle 
(siehe Seite 30 f.) 

 
Sorgeberechtigte einbeziehen, wenn Schutz des 
Kindes / Jugendlichen dadurch nicht gefährdet ist 

 
Hilfemaßnahmen zum Schutz des Kindes klären 

 
Ggf. Jugendamt und Strafverfolgungsbehörden 
informieren 

VERANTWORTUNG 
ABGEBEN 

 
an die hauptamtliche 

Leitung der Pfarrei bzw. 

Präventionsfachkraft 

 
ggf. Weiterleiten 

an 

Interventionsbeauf

- tragte/n 

Dranbleiben und Kontakt zum Kind / Jugendlichen halten 
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Sie haben eine Vermutung 


